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Liebe Leserinnen und Leser!
Die Februar-Ausgabe der Sozialen Sicherheit berichtet über das
zehnte CCIV Symposion der Wiener Gebietskrankenkasse, das die
Kunst des guten Alterns zum Thema hatte und an dem auch Ver-

treter des Hauptverbandes mitwirkten, sowie über das Gütesiegel

,, Betriebliche Gesundheitsförderung".
Wie in jedem Februar werden die personenbezogenen, pseudony-

misierten Daten der statistischen Abteilung publiziert, diesmal je-

doch von den Autorinnen Gerlinde Korn und Mag. Beate Schmot-
zen Für das Jahr 2016 sind es wieder die Daten zum Stand der Be-

schäftigten, aber auch zu sämtlichen Er-

werbstätigen (inkl. Selbstständige und Bau-
ern) sowie zur Anzahl der Pensionen und
Mehrfachbezügen an Pensionen, erhoben
zum Stichtag 1. Juli 20'16.

DDr. lrmgard Schiller-Frühwirth (Hauptver-
band) erläuter1 den jährlich erscheinenden
AURES-Bericht, der diesmal der Frage

nachging, ob sich Antibiotika bei Kindern
im Vergleich zu Erwachsenen anders aus-

wirken und wenn ja, wie diese Wirkungen zu deuten sind. Dazu

werden sowohl europäische wie innerösterreichische, regionale
Vergleiche gezogen.

Der österreichische Verfassungsgerichtshof MGH) hat sich im
Herbst 2016 in einem Erkenntnis mit der Frage der Leistungspflicht
der gesetzlichen Krankenversicherung für eine Kostenübernahme
von Arzneimitteln für die Raucherentwöhnung befasst. Mag. Jürgen
Radics (Hauptverband) setzte sich damit auseinander und bewer-
tet das Erkenntnis, indem er auf die Eigenverantworlung des lndi-
viduums eingeht, da eine Entwöhnung von Nikotin prinzipiell auch
ohne Medikamente möglich ist.

Mag. Beate Glück (Hauptverband) erkläft unseren Leserinnen und

Lesern in einem Kurzbeitrag wie der Rechtsstand von Gesetzen
und anderen Rechtsvorschriften im RIS und in der SozDok - den
beiden Gesetzesauffindungsquellen - erkennbar ist.

Zwei abschließende Beiträge befassen sich mit Fragen der Ge-
sundheitskompetenz und wie diese durch neu gesetzte Maßnah-
men der österreichischen Sozialversicherungsträger erweitert wer-
den. Für den Bereich der lntegration von Asylberechtigten und sub-
sidiär Schutzberechtigten legen zwei Autorinnen den 50-Punkte-
Plan der Bundesregierung sowie - damit zusammenhängend - die
Gesundheitsziele der Sozialversicherung am Beispiel der Tiroler
Gebietskrankenkasse dar.

Dr Wilhelm Donner
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Entscheidungen
BGÞl: Kündigungsrecht einer Bausparkasse zehn Jahre nach Zutei-
I u n g s re ife (2 1 .2.20 1 7 - Xl ZR 1 85 I 1 6 un d Xl 7R 27 2 / 1 6)

BGH: Zur Wirksamkeit einer Widerrufsbelehrung bei einem Prä-

senzgeschäft (2 1.2.2017 - Xl ZR 381 / 1 6)
BGH: Verbraucherdarlehensvertrag - keine Feststellungsklage in
Widerrufsfällen (21.2.2017 - Xl ZR 467 /1 5)
BGH: Zur Wirksamkeit einer Widerrufsinformation bei einem
lmmobiliardarlehensvertrag (22.1 1.201 6 - Xl ZR 434/1 5)

BGH: Gemeinsamer Vertreter von Anleihegläubigern - Vergütungs-
anspruch ist keine Masseverbindlichkeit (1 2.1 .201 7 - lXZR87 /16)

Verwaltung
BNetzA: Konkrete Vorgaben für transparente Produktinformation

Aufsätze

Dr. Jan Byok LL.M. (Edinburgh), RA/FA für lnformationstechnolo-
gierecht/FA für Vergaberecht

lnformationssicherheit von Kritischen lnfrastrukturen
im Wettbewerbs- und Vergaberecht

Konnektivität treibt die digitale Revolution und sorgt für exponen-
tielle Fortschritte auf dem Weg in die virtuelle Welt. Das schafft
extreme Gefahren für die lntegrität des Cyberraums. Besonders

bedrohte Unternehmen (Kr¡tische lnfrastrukturen - KRITIS) sind
gesetzlich verpflichtet, ihre lnformationssysteme wirksam gegen
Störungen und Angriffe abzusichern. Die einschlägige EU-Richtlinie

über die Netz- und lnformationssiçherheit (N|S-RL) wird derzeit in
Deutschland umgesetzt. Für die Wirtschaftspraxis folgen daraus

Fragen nach dem rechtlichen Verhältnis von lnformationssicherheit
und Wettbewerb. Der Beitrag erörtert die aktuelle Lage.

Dr. Carsten Schucht, RA

Meldungen im lnternet-Schnellwarnsystem RAPEX
und hoheitliche Warnungen bei gefährlichen
Produkten

Die europäischen Marktüberwachungsbehörden greifen zuneh-
mend auf rein informationelle Befugnisse zurüclç wenn sie von der
Existenz gefährlicher (Non-Food-)Produkte ausgehen. Zentrale Be-

deutung kommt in diesem Zusammenhang RAPEX-Meldungen so-

wie hoheitlichen Warnungen zu. Weil diese Maßnahmen typischeÊ
weise ebenso kurzfristig erlassen wie apodiktisch erklärt werden,
sind sie.ohne We¡teres geeignet, krisenhafte Szenarien für die an Wa-

renherstellung, -import und -vertrieb beteiligten Unternehmen her-

vozurufen. Der Beitrag richtet sich an diese Wirtschaftsakteure und

zeigt auf, welche Abwehrstrategien in diesem Worst-Case:Szenario

zur Verfügung stehen und unter welchen rechtlichen Vorausset-

zungen sie erfolgreich zum Gegenangriff genutzt werden können.

Steuerrecht

44s Die Woche im Blick

Entsche¡dungen
BFH: Dauerdefizitärer Betrieb eines Freibades (9.1 1.2016 - I R 56/15)

BFH: Aufl¡rendungen für ein häusliches Arbeitszimmer bei Nutzung

durch mehrere Steuerpflichtige (15.12.2016 - V I R 53/12)

BFH: Höchstbetrag bei Nutzung eines Arbeitszimmers zur Einkünf-

teerzielung durch mehrere Steuerpflichtige (1 5,1 2.201 6 - Vl R 86/1 3)

BFH: Berichtigung im lnsolvenzfall (1 5.1 2.201 6 - V R 26/16)

Gesetzgebung
BReg: Änderung des Energie- und des Stromsteuergesetzes be-

schlossen

BReg: Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie

beschlossen

451

Aufsätze

Dr. André Briese, StB

Ermäßigte Besteuerung nach der Fünftelregelung
von Einmalzahlungen der betrieblichen
Altersversorgung?

Der Bundesfinanzhof hat mit Urteil vom 20.9.2016 - X R 23115 ent-
schieden, dass auf steuerfreien Beiträgen beruhende einmalige
Kapitalleistungen einer Pensionskasse an Arbeitnehmer nicht der

tarifmildernden Fünftelregelung des 5 34 Abs. 1 EStG unterliegen.
Das gibt Anlass zur Erörterung der grundsätzlichen Anwendbarkeit
der Ftinftelregelung auf Einmalzahlungen der bAV. lnsbesondere

ist die Behandlung von einmaligen Kapitalleistungen aus Direktzu-

sagen bzw. Unterstritzungskassenzusagen darzustellen und der
Frage nachzugehen, ob eine unterschiedliche Behandlung der ver-

schiedenen Durchführungswege der bAV gerechtfertigt ist.

455
Dipl.-Volksw Karl-F¡iedrich Kohlhaa+ 5tB/vBP

Verdeckte Gewinnausschüttung wegen unentgelt-
l¡cher Nutzung einer in Spanien gelegenen
lmmobilie?
Bei einer unentgeltlichen Nutzung einer in Spanien gelegenen lm-
mobilie hat der l. Senat des BFH eine vGA für die in Deutschland

ansässigen Gesellschafter angenómmen, weil eine verhinderte Ver-

mögensmehrung vorliege. Die spanischen Finanzämter stellten al-

lerdings eine gesellschaftsrechtlich veranlasste Vermögensminde-
rung nicht fest. Dies führt zu der Frage, ob unabhängig von der
Feststellung einer vGA auf Gesellschaftsebene eine vGA durch das

Wohnsitfinanzamt selbständig festgestellt werden kann. Nach

Auffassung des Autors ist dies nicht möglich. Die gesellschafts-

rechtlich veranlasste Vermögensminderung kann nur auf Ebene

der Gesellschaft und damit durch das Betr¡ebsfinanzamt festge-
stellt werden. Diese Feststellung des Betriebsfinanzamtes kann das

Wohnsitzfinanzamt würdigen und bei Zustimmung im Fall des Zu-

flusses eine vGA beim Empfänger in Ansatz bringen, sofern dies die
verfahrensrechtlichen Vorschriften erlauben. Eine eigenständige
Feststellung einer vGA durch das Wohnsitzfìnanzamt ¡st hingegen
nicht möglich. Die vGA darf nur aus Sicht der GmbH festgestellt
werden. Dabei ist die Feststellung einer vGA von einer verfahrens-

rechtlich möglichen Umsetzung im Körperschaftsteuerbescheid

strikt zu unterscheiden.

Entscheidung

BFH: Steuererlass aus Billigkeitsgründen nach dem sog. Sanie-

rungserlass des BMF - Entscheidungserheblichkeit einer dem Gro-

ßen Senat vorgelegten Rechtsfrage
(28.1 1.201 6 - GrS 1 /15 - dazu BB Kommentar von
Dr. Artur M. Sw¡erczok, LL.M. [UCL], MSt. lOxford], RA)
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Entscheidungen

BGH: Fortbestand einer im Ausland gelöschten Gesellschaft als 460
Restgesellschaft fijr ihr in Deutschland belegenes Vermögen
(22.11.2016 -| ZB 19/15]'

BGH: Doppelte Schriftformklausel in einem Gewerberaummiet- 462
vertrag - Vorrang der lndividualvereinbarung
(25.1.2017 - xll ZR 69 / 1 6)

BFH: Sanierungserlass des BMF verworfen 463
(28.1 1.2016 - GrS 1/15 - óazu BB-Kommentar von
Ph¡lipp Kutscher, RA)

OLG Düsseldorf: Auskunftsanspruch des Vertragshändlers Íìber 464
Unternehmervorteile zur Berechnung des Ausgleichsanspruchs?
(27.1 .201 7 - I 1 6 U 1 7 1 / 1 5 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Karl-Heinz Thume, RA)

469

47',!

474

481

Betr¡ebs Berater I BB 9.2017 | 27 .2.2017



lnhalt I

Bilanzrecht und Betriebswirtschaft Arbeitsrecht

DieWoche im Blick

Entscheidungen
BGH: Zur Bilanzierung nach Fortführungswerten bei Bestehen
eines lnsolvenzgrunds für eine Kapitalgesellschaft

Rechnungslegung
SASB: Rahmenkonzept und Geschäftsordnung
EFRAG: Entwurfder Übernahmeempfehlung von IFRS t6
EFRAG: Entwurf der Übernahmeempfehlung von IFRIC 22

Wirtschaftsprüfung I'r.;
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t,

IESBA: Fragen und Antworten (Q&A) zu NOCLAR

IDW: IDW ERS HFA 7 n. F. zur Rechnungslegung bei
handelsgesellschaften

IDW: IDW PH 9.302.1 zu Bestätigungen Dritter bei Kredit- und - ;,
Finanzdienstleistungsinstituten überarbeitêt . .' .

IDW: Klarstellung zur Ableitung eines barwertäquivalenten ein-
heitlichen Basiszinssatzes

IDW: Novellierung der EigVO Mecklenburg-Vorpommern
WPK: Positionspapiere zum Dienstleistungspaket der EU-Kommis-
sion

Betriebswirtschaft
BMWi: Erheblicher Ausbau des Netzes der Mittelstand 4.0-Kompe-
tenzzentren

Aufsätze

Dr. Christoph Bode, RA/FAStR

Überwachung und Billigung von
Nichtprüfungsleistungen im PIE-Konzern

Am 17.6.2016 ist die EU-Abschlussprüfeneform in Kraft getreten. Mit
der Reform wurde u.a. die Erbringung von Nichtprüfungsleistungen
durch den Abschlussprüfer und sein Nêtzwerk neu geregelt. Für Un-
ternehmen von öffentlichem lnteresse mit kalendergleichem Ge-

schäftsjahr sind die Neuregelungen seit dem 1.1,20i 7 zu beachten.
Das lnstitut der Wirtschaftsprtifer (lDW) hat hieau am 1 1.1 .2017 ein
Positionspapier veröffentlicht. Der Beitrag zeigt auf, vor welche He-

rausforderungen die Prüfungsausschüsse gestelltsind, wenn es inner-
halb eines Konzerns mehrere Unternehmen von öffentlichem lnteres-
se gibç und geht dabei auch auf das Positionspapierdes lDWein.

Prof. Dr. Hans Ott, StB/vBP

Ergänzungsbilanzen bei der Umwandlung einer
Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft
Bei der Umwandlung einer Personengesellschaft in eine Kapitalge-
sellschaft tritt in der Praxis bisweilen das Problem auf, dass ein-
zelne M¡tunternehmer der umzuwandelnden Perionengesellschaft
über positive oder negative Ergänzungsbilanzen verfügen. lm Zu-
sammenhang mit der Umwandlung stellt s¡ch damit die Frage nach
dem Verbleib der in den Ergänzungsbilanzen ausgewiesenen Wer-
te. Zur Behandlung von Ergänzungsbilanzen im Zusammenhang
m¡t einer Umwandlung äußern sich weder das Umwandlungssteu-
ergesetz noch die hierzu ergangenen einschlägigen Verwaltungs-
anweisungen. Da die Problematik auch in der Finanzrechtspre-
chung sowie in der Literatur nur rudimentär behandelt wird, be-
schäftigt s¡ch der Beitrag mit der Bestandsaufnahme zum Schicksal
von Ergänzungsbilanzen nach einer Umwandlung und erläutert
qte eintretenden Rechtsfolgen bei übernahme der Ergänzungsbi-
tanzen in die Steuerbilanz der übernehmenden Kapitalgesellschaft.

Entscheidung

OLG Düsseldorf: Abfindung bei Squeeze-out während eines lau-
renden Unternehmensvertrags
I | 5'l 1.20i 6 - l-26 W 2/1 6 tAktEl - dazu BB-Kommentar vonrror' Dr. olaf Müller-tu¡cÀaelsl

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Arbeitnehmerüberlassung e¡ner DRK-Schwester
(21.2.2017 - 1 ABR 62/ 1 2)

BAG: Unangemessene Benachteiligung durch Beschränkung der
Hinterbliebenenversorgung auf die 

"jetzige" 
Ehefrau

1.2.2017 -3 AZR297/15)
Notwendige Voraussetzung einer abgeschlossenen wissen-

Hochschulbildung für die Eingruppierung (BAT-OÆV-

(14.9.2016 - 4 AZR964/13)
wegen Verfahrensfehler des Bühnenober-

(28.e.20 1 6 - 7 AZR 1 28 / 1 4)

ung des gesetzlichen Mindestlohns
(21.1 6-s AZR374/16)

Erfüllungseinwand des Arbeitgebers bei Lohn-
(21j2201 6 - s AZR 266/ 1 6J

hmeklausel bei Vertragsschluss vor
der 16 - 4 AZR414/"t4)

Aufsatz

Moritz Langemann, RA, und
Felix Wilking, RA, LL.M (University of Cape Town)

Mehr Entgeltgerechtigkeit zwischen Frauen und
Männern? - Bundeskabinett beschließt Entwurfdes
Entgelttransparenzgesetzes

ln Deutschland werden vor den Arbeitsgerichten pro Jahr mehr als

200000 Kündigungsschutzklagen erhoben. Damit werden insge-
samt rund 20o/o der (arbeitgeberseitig) ausgesprochenen Kündi-
gungen angefochten. Ein zentraler Streitpunkt ist dabei nicht sel-
ten die ordnungsgemäße und v.a. fristgerechte Zustellung des
Kündigungsschreibens und in der Folge einerseits die Einhaltung
der materiellen Ausschlussfrist der 55 4,7 KSchG und andererseits
die Wahrung der (nächstmöglichen) Kündigungsfrist, die sich je
nach Einzelfall, bei verspätetem Zugang erheblich verlängern kann.
Grundsätzlich gilt bekanntermaßen: Wird eine Kündigungsschutz-
klage nicht innerhalb von drei Wochen nach Zugang der schriftli-
chen Kündigung.erhoben, so gilt die Kündigung als von Anfang an
wirksam. Andersherum beginnen auch die Kündigungsfristen erst
ín jenem Moment zu laufen, in welchem die Kündigungserklärung
dem Empfänger (Arbeitnehmer) wirksam zugegangen ist.

Entscheidungen

BAG: Diskriminierung wegen des Alters bei Arbeitsangebot,,mit ei-
nem jungen dynamischen Team"
(1 1.8.2016 - I AZR 406/14)

BAG: Ausschluss aus dem Betriebsrat bei Pflichtverletzung aus

abgelaufener Amtszeit
(27.7.2016 - 7 ABR l4l1 5 - dazu BB-KommentaÍ von

Dr. Christoph Bergwitz)

Die Erste Seite
Prof. Dr. Lousia Specht

Mit der Datenschutzgrundverordnung und dem
Datenschutz-Anpassungs- und Umsetzungs-
gesetz in ein Zeitalter technisch-infrastruktu-
reller Pr¡vathe¡t?
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